
Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 

Weis, Peter (FM) 

Montag, 15. Juni 2020 14:36 

AW: Ergebnisse des durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzungen nach § 9 I 2 DSG-RLP [#172021] 

Ergebnisse zu Datenschutzfolgenabschätzungen des Ministeriums der Finanzen liegen noch nicht vor. Derzeit ist eine Folgenabschätzung in Arbeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Weis 
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Projektmanagement, Korruptionsprävention, Datenschutz, Informationsfreiheit 
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Ursprüngliche Nachricht- 

Gesendet: Montag, 15. Juni 2020 07:31 

An: Weis, Peter (FM) <Peter.Weis(®fm.rlp.de> 

Betreff: AW: Ergebnisse des durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzungen nach § 9 I 2 DSG-RLP [#172021] 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

meine Informationsfreiheitsanfrage „Ergebnisse des durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzungen nach § 9 I 2 DSG-RLP'' vom 12.12.2019 (#172021) wurde von Ihnen 

nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit beantwortet. Sie haben die Frist mittlerweile um 153 Tage überschritten. 

Bitte informieren Sie mich umgehend über den Stand meiner Anfrage. 

Es handelt sich um den folgenden Anfragetext vom 12.12.2019, der über die Standardadresse des Ministeriums einging: 

"Nach § 9 I 2 Datenschutzgesetz Rheinland-Pfalz gilt: "Die Ministerien stellen den öffentlichen Stellen die Ergebnisse der von ihnen und der von ihnen ermächtigten 

öffentlichen Stellen durchgeführten Datenschutz-Folgenabschätzungen zur Verfügung." Bitte stellen Sie mir die genannten Ergebnisse zur Verfügung." 

Mit freundlichen Grüßen 

Anfragenr: 172021 

Antwort an: h.r.9wwmfb2ch3(®fragdenstaat.de Laden Sie große Dateien zu dieser Anfrage hier hoch: 

https://fragdenstaat.de/anfrage/172021/upload/df07d0b78145b7b34a0bbd4b0ff59ea37c470084/ 

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antworten werden ggf. im Auftrag der Antragstellenden auf dem Internet-Portal 

veröffentlicht. 

Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen im Haus notwendig wäre, besuchen Sie: 

https://fragdenstaat.de/hilfe/fuer-behoerden/ 

1 


